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 Veröffentlicht am 31.03.1998

Norm

VersVG §158o

Rechtssatz

Soweit einzelne Sparten der Rechtsschutzversicherung in einem einheitlichen Versicherungsvertrag zusammengefaßt

sind, kann auch ein Vertragsübergang nur hinsichtlich einzelner Sparten statt2nden, wenn das durch sie versicherte

Risiko im (restlichen) Betrieb des Unternehmensüberträgers nach dem Übergang des übertragenen (Teil-

)Unternehmens nicht mehr auftreten kann.
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